
Amt Unterspreewald

Datum der Sitzung:

Tagesordnungspunkt:  
  öffentlich        nicht öffentlich       Dringlichkeit

Beratungsgegenstand: Berufung eines Vertreters in den Beirat des evangelischen
Krankenhauses Luckau

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Amtsdirektor 2-2023 02.03.2023

A. Beschlussvorlage:

Der Amtsausschuss beschließt:
Herrn Frank Neumann für das Amt Unterspreewald zum Mitglied in den Beirat des
Krankenhauses Luckau zu berufen.  

Begründung der Beschlussvorlage:

Das ehemalige  Kreiskrankenhaus  Luckau  wurde  am  01.05.1993  vom  Evangelischen
Diakonissenhaus Berlin-Teltow übernommen.
Im Gesellschaftervertrag ist die Bildung eines Beirates, für die Gesellschaft verankert.
Der Beirat  hat  die  Aufgabe,  die  Gesellschaft  und  die  Geschäftsführung  hinsichtlich  der
Unternehmensziele und  zu  gesundheitspolitischen  Fragen  zu  beraten.  Er  gibt  das
Stimmungsbild der  Bevölkerung  weiter,  fördert  das  Leistungsangebot  und  wirkt  auf  die
überörtliche Gesundheitsplanung ein.
Der Beirat setzt sich aus je einem Vertreter der bestehenden Ämter Luckau, Heideblick und
Unterspreewald (benannt durch den Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald) und drei
weiteren Vertretern,  welche  vom  Gesellschafter,  dem  evangelischen  Diakonissenhaus
Berlin-Teltow benannt wurden, zusammen.
 
Diese Aufgaben wurde von der Hauptamtsleiterin wahrgenommen.
Da Frau Lüben nicht mehr beim Amt Unterspreewald beschäftigt ist, wird Herr Frank
Neumann als Vertreter für den Beirat vorgeschlagen.
 

Hinweis:
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Finanzielle Auswirkungen

   Ja   Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen
 

Datum Unterschrift des Amtsdirektors
Marco Kehling
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B. Beschluss: Der Amtsausschuss beschließt:

 
    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage
 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22, 140
BbgKVerf nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiterin/Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzender des

Amtsausschusses

3


